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SITZUNGSNIEDERSCHRIFT 
 

 

Sitzung Öffentliche Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses 

Beschlussorgan Stadtrat 
Sitzungstag 30.06.2022 
 
Beginn 16:00 Uhr 
Ende 16:35 Uhr 

 
 

I. Ladung der Mitglieder des Beschlussorgans  
 

Der erste Bürgermeister eröffnete die Sitzung und stellte fest, dass zu der heutigen  
Sitzung des Stadtrates alle 30 Mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden. Einwände 
dagegen wurden nicht vorgetragen. Es waren zur Sitzung erschienen: 

 
Erster Bürgermeister Hans-Peter Dangschat  
und die Stadtratsmitglieder:  
  
Bauer Simon Plontsch Ingo 
Czepan Martin (virtuelle Teilnahme) Schroll Reinhold 
Danner Johannes Schupfner Markus 
Dorfhuber Günther Seitlinger Bernhard 
Füssel Andreas Stoib Christian 
Gampert-Straßhofer Stefanie Trenker Adolf 
Gorzel Roger Wildmann Alfred 
Jobst Johann Winkels Gerti 
Kneffel Hans Winkler Josef  
Krogloth Oliver Dr. Winter Jürgen 
Mollner Michael Zembsch Helga 
Obermeier Paul Zunhammer Angelika 

 
Nicht erschienen war(en): Grund (un)entschuldigt: 
Bauregger Matthias  Urlaub 
Gruber Alexander  entschuldigt 
Haslwanter Andrea  entschuldigt 
Lauber Veronika  entschuldigt 
Mirbeth Stephan  entschuldigt 
Unterstein Konrad  entschuldigt 
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II. Beschlussfähigkeit des Beschlussorgans  

 
Der erste Bürgermeister stellte die Beschlussfähigkeit des Stadtrates fest und  
erkundigte sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung; es wurden keine Einwände 
vorgetragen. 
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III. Tagesordnung  
 

 
1. Änderung des Bebauungsplanes „Traunfeld“ im Bereich der Grundstücke Flur-

Nrn. 90/102 und 90/103, Gemarkung Stein a. d. Traun, Graf-Arco-Straße 7; 
 Behandlung der Anregungen - Satzungsbeschluss 
 
2. Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes für das Gebiet „zwischen Berliner 

Straße und Traunring“ im Bereich des Grundstückes Flur-Nr. 536/535, Gemar-
kung Traunreut, Tilsiter Weg 7  

 
3. 14. Änderung des Flächennutzungsplanes („Muna-Park“) der Stadt Traunreut; 
 Behandlung der Anregungen – Feststellungsbeschluss 
 
4. Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Bereich „Muna-Park“; 
 Behandlung der Anregungen – Satzungsbeschluss 
 
5. Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes für das Gebiet „zwischen Traunring 

Permoserweg, Gerhart-Hauptmann-Straße, Marienstraße und Johann-Hinrich-
Wichern-Straße“ im Bereich des Grundstücks Flur-Nr. 1177/46, Gemarkung 
Traunreut, Gerhart-Hauptmann-Straße 2, 4, 6, 8 und 10; 

 Antragsteller: Neue Heimat e. G., Trostberg 
 
6. Antrag auf Aufstellung einer Einbeziehungssatzung von Teilflächen des Grund-

stückes Flur-Nr. 532 der Gemarkung Haßmoning (Oberdorf/Hörpolding) 
 
7. Erlass einer Verordnung über das Taubenfütterungsverbot 
 
8. Vorlage der Jahresrechnung 2021 der Stadt Traunreut; Rechenschaftsbericht 

2021 

 
9.  Antrag der Fraktion Freie Wähler Traunreut vom 06.05.2022; 
 Abschaffung des Verkehrsausschusses 
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IV. Beschlüsse  
 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes „Traunfeld“ im Bereich der Grund-
stücke Flur-Nrn. 90/102 und 90/103, Gemarkung Stein a. d. Traun, 
Graf-Arco-Straße 7; 

 Behandlung der Anregungen - Satzungsbeschluss 

 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben keine Anregungen gegen die 
Planung vorgebracht: 

 
- Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Traunstein 
 Schreiben vom 26.04.2022 
 
- Stadtwerke Traunreut 
 Schreiben vom 11.05.2022 
 

 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben ihr Einverständnis mit der Pla-
nung mitgeteilt und dazu noch Hinweise abgegeben: 

 
 
- Bayernwerk Netz GmbH, Kundencenter Freilassing 
 Schreiben vom 21.04.2022 
 
„Gegen das o. g. Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwen-
dungen, wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer An-
lagen nicht beeinträchtigt werden. 
 
Auskünfte zur Lage der von uns betriebenen Versorgungsanlagen können Sie 
online über unser Planauskunftsportal einholen. Das Portal erreichen Sie unter: 
https://www.bayernwerk-netz.de/de/energie-
service/kundenservice/planauskunftsportal.html 

 
Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und stehen Ihnen für Rück-
fragen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir bitten Sie, uns bei weiteren Verfah-
rensschritten zu beteiligen.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme der Bayernwerk Netz GmbH wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme der Bayernwerk Netz GmbH wird zur Kenntnis genommen. 

https://www.bayernwerk-netz.de/de/energie-service/kundenservice/planauskunftsportal.html
https://www.bayernwerk-netz.de/de/energie-service/kundenservice/planauskunftsportal.html
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für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die Stellungnahme der Bayernwerk Netz GmbH wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
- Landratsamt Traunstein, untere Naturschutzbehörde, SG 4.14 
 Schreiben vom 27.04.2022 
 
„Aus Sicht des Sachgebietes Naturschutz am Landratsamt Traunstein bestehen 
keine Einwände.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme des Landratsamtes Traunstein, untere Naturschutzbehörde, 
SG 4.14, wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme des Landratsamtes Traunstein, untere Naturschutzbehörde, 
SG 4.14, wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die Stellungnahme des Landratsamtes Traunstein, untere Naturschutzbehörde, 
SG 4.14, wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

 
- Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde, 

München 
 Schreiben vom 18.05.2022 
 
„Die Regierung von Oberbayern nimmt als höhere Landesplanungsbehörde wie 
folgt Stellung: 
 
Planung 
Mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung soll eine Nachverdichtung im Be-
reich der Grundstücke Fl.Nrn. 90/102 und 90/103 im Ortsteil Stein a. d.Traun er-
möglicht werden. Konkret vorgesehen ist es, das bestehende Wohnhaus sowie 
die Garage in der Graf-Arco-Straße 7 für den Einbau einer zweiten Wohneinheit 
aufzustocken. Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung hat eine Größe 
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von ca. 500 m² und ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan sowie Bebau-
ungsplan als allgemeines Wohngebiet dargestellt bzw. festgesetzt. 
 
Bewertung 
Die 5. Änderung des Bebauungsplanes „Traunfeld“ steht den Erfordernissen der 
Raumordnung nicht entgegen. 
 
Die Planung entspricht den raumordnerischen Erfordernissen der Innen- vor Au-
ßenentwicklung und des Flächensparens im Sinne Landesentwicklungspro-
gramm (LEP) 3.2 Z und 3.1 G sowie Regionalplan Südostoberbayern (RP 18) B 
II 1 G.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme der Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungs-
behörde wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme der Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungs-
behörde wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die Stellungnahme der Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungs-
behörde wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

 
- Landratsamt Traunstein, untere Bauaufsichtsbehörde, SG 4.40 
 Schreiben vom 24.05.2022 
 
„Grundsätzlich besteht mit der Bebauungsplanänderung Einverständnis. 
 
In diesem Zusammenhang muss aber angemerkt werden, dass es sich um eine 
ausgesprochene Briefmarkenplanung handelt. 
 
Durch die eher strenge Struktur des rechtskräftigen Bebauungsplans (Wohnhaus 
mit vorgelagerter Garage entlang des gesamten Straßenzuges) drängt sich ge-
rade im Hinblick auf die Innenentwicklung nach § 13 a BauGB die Überlegung 
auf, ob nicht für einen größeren Umgriff diese oder eine ähnliche Form der bauli-
chen Verdichtung sinnvoll wäre. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.“ 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise des Landratsamtes Traunstein, untere Bauaufsichtsbehörde, SG 
4.40, werden zur Kenntnis genommen. Sollten entsprechend weitere Anträge 
vorgelegt werden, wird ein größerer Umgriff festgesetzt. 

 
 

für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Hinweise des Landratsamtes Traunstein, untere Bauaufsichtsbehörde, SG 
4.40, werden zur Kenntnis genommen. Sollten entsprechend weitere Anträge 
vorgelegt werden, wird ein größerer Umgriff festgesetzt. 

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die Hinweise des Landratsamtes Traunstein, untere Bauaufsichtsbehörde, SG 
4.40, werden zur Kenntnis genommen. Sollten entsprechend weitere Anträge 
vorgelegt werden, wird ein größerer Umgriff festgesetzt. 

 
 
 
 

Satzungsbeschluss: 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stadtrat beschließt aufgrund der §§ 9 und 10 BauGB die von ZAHN Ingeni-
eurgesellschaft mbH, Traunsteiner Straße 1, 83301 Traunreut, gefertigte Ände-
rung des Bebauungsplanes „Traunfeld“ im Bereich der Grundstücke Flur-Nrn. 
90/102 und 90/103, Gemarkung Stein a. d. Traun, Graf-Arco-Straße 7, i. d. F. v. 
07.04.2022 mit der Begründung i. d. F. v. 07.04.2022, als Satzung. 
 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Der Stadtrat beschließt aufgrund der §§ 9 und 10 BauGB die von ZAHN Ingeni-
eurgesellschaft mbH, Traunsteiner Straße 1, 83301 Traunreut, gefertigte Ände-
rung des Bebauungsplanes „Traunfeld“ im Bereich der Grundstücke Flur-Nrn. 
90/102 und 90/103, Gemarkung Stein a. d. Traun, Graf-Arco-Straße 7, i. d. F. v. 
07.04.2022 mit der Begründung i. d. F. v. 07.04.2022, als Satzung. 

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Der Stadtrat beschließt aufgrund der §§ 9 und 10 BauGB die von ZAHN Ingeni-
eurgesellschaft mbH, Traunsteiner Straße 1, 83301 Traunreut, gefertigte Ände-
rung des Bebauungsplanes „Traunfeld“ im Bereich der Grundstücke Flur-Nrn. 
90/102 und 90/103, Gemarkung Stein a. d. Traun, Graf-Arco-Straße 7, i. d. F. v. 
07.04.2022 mit der Begründung i. d. F. v. 07.04.2022, als Satzung. 
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2. Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes für das Gebiet „zwischen 
Berliner Straße und Traunring“ im Bereich des Grundstückes Flur-Nr. 
536/535, Gemarkung Traunreut, Tilsiter Weg 7  

 
Herr Stadtrat Winkler nimmt an der Beratung und Abstimmung nicht teil.  

 
Antragsschreiben vom 02.02.2022 
„Als Miteigentümerin des im Betreff bezeichneten Grundstücks bitte ich Sie um 
eine Änderung des Bebauungsplanes für dieses Grundstück dahingehend, dass 
dessen östliche Baugrenze möglichst weit in Richtung Osten erweitert wird. Falls 
möglich, bitte ich auch um Erweiterung der jeweiligen Baugrenzen in nördliche 
und südliche Richtung. 
 
Zur Begründung dieses Ersuchens möchte ich mitteilen, dass ich dieses im Mit-
eigentum meines Bruders Werner Leiss und mir stehende Grundstück veräußern 
möchte. Dies entweder im Rahmen des aktuell vor dem AG Traunstein laufenden 
Teilungsversteigerungsverfahrens oder im freihändigen Verkauf. 
 
Nach meiner Auffassung verträgt es die Grundstücksfiäche von 886 m² sowie die 
sich an das Grundstück in westliche, östliche und südliche Richtung hin an-
schließende Bebauung, dass zumindest die Baugrenze in östliche Richtung hin 
verschoben wird und eventuell auch eine Erweiterung der Baugrenzen in nördli-
che und südliche Richtung hin erfolgt. 
 
Sollte es möglich sein, dass das 1. OG als Vollgeschoss ausgebildet werden 
kann, wäre ich hierfür dankbar. 
 
Ich bitte Sie um vorläufige Einschätzung der Erfolgsaussichten dieses Antrages 
und stehe für Anregungen/Änderungen hierzu gerne zur Verfügung. 
 
Für Ihr Bemühen bedanke ich mich bereits jetzt.“ 
 
E-Mail vom 22.03.2022 
„Vielen Dank für Ihre E-Mail vom 02.03.2022. Hiermit möchte ich den darin be-
schriebenen Antrag stellen mit der Bitte, jenes Baurecht zu ermöglichen, wie es 
in Ihrem Schreiben vom 17.02.2022 als vorstellbar dargestellt wurde. 
 
Macht es einen Sinn, dass vorsorglich eine Doppelgarage eingeplant wird, da 
viele Familien zwei Autos haben? Gerne würde ich Ihre Meinung und Idee hierfür 
wissen.“ 
 
E-Mail vom 03.05.2022 des zweiten Miteigentümers 
Wie telefonisch besprochen, beantrage ich die Erweiterung der Baugrenze nach 
Westen für erdgeschossigen Wintergarten um max. Zulässigkeit (jetzt 6 m Ab-
stand zum Nachbarn) im Rahmen der Bebauungsplanänderung Tilsiter Weg 7, 
Grundstück 536/535 in Traunreut. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Von Seiten der Verwaltung wird es als vertretbar angesehen, die Baugrenze in 
Richtung Osten um eine Zimmerachse (ca. 4,0 m) zu erweitern. Eine Erweiterung 
nach Süden für einen erdgeschossigen Anbau (z. B. Wintergarten) mit ca. 3,0 m 
ist ebenfalls denkbar. Nach Westen besteht noch innerhalb der bisherigen Bau-
grenze ein Bauraum von ca. 1,50 m. Deshalb kann die Baugrenze nur um ca. 1,5 
m erweitert werden da der Grenzabstand von 3,0 m einzuhalten ist. Eine Erweite-
rung der Baugrenze nach Norden ist nicht möglich, da die gem. BayBO erforder-
liche Abstandsfläche von mind. 3,0 m eingehalten werden muss. 
 
Eine Änderung hinsichtlich der Zahl der Vollgeschosse bzw. Wandhöhe (bisher 
IID = zwei Vollgeschosse, wobei das oberste Vollgeschoss als Dachgeschoss 
auszubilden ist mit einer maximalen seitlichen Wandhöhe von 5,0 m) ist nicht 
vorstellbar, da die Umgebungsbebauung im Osten, Süden und Westen diesbe-
züglich die gleichen Festsetzungen hat und somit ein stimmiges Ortsbild gege-
ben ist. Die Reihen- bzw. Doppelhaubebauung im Norden entlang der Berliner 
Straße kann hier nicht als Bezugsfall herangezogen werden. 
 
Eine Erweiterung des Baufensters im Bereich der Garage ist nicht erforderlich, 
da der bisherige Bauraum bereits für eine Doppelgarage vorgesehen ist. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stadtrat beschließt die Änderung des Bebauungsplanes für das Gebiet „zwi-
schen Berliner Straße und Traunring“ im Bereich des Grundstückes Flur-Nr. 
536/535, Gemarkung Traunreut, Tilsiter Weg 7, gemäß den Antragsschreiben 
vom 02.02.2022 und 03.05.2022 hinsichtlich der Baugrenze nach Osten, Süden 
und Westen. Nach Osten soll die Baugrenze um 4,0 m, nach Süden erdgeschos-
sig um 3,0 m und nach Westen erdgeschossig um 1,5 m erweitert werden. An 
der bisher festgesetzten Höhe, Geschoßigkeit und seitlichen Wandhöhe wird 
festgehalten. 
 
 

für 
10 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Der Stadtrat beschließt die Änderung des Bebauungsplanes für das Gebiet „zwi-
schen Berliner Straße und Traunring“ im Bereich des Grundstückes Flur-Nr. 
536/535, Gemarkung Traunreut, Tilsiter Weg 7, gemäß den Antragsschreiben 
vom 02.02.2022 und 03.05.2022 hinsichtlich der Baugrenze nach Osten, Süden 
und Westen. Nach Osten soll die Baugrenze um 4,0 m, nach Süden erdgeschos-
sig um 3,0 m und nach Westen erdgeschossig um 1,5 m erweitert werden. An 
der bisher festgesetzten Höhe, Geschoßigkeit und seitlichen Wandhöhe wird 
festgehalten. 

 
 

für 
24 

gegen 
0 Beschluss: 

Der Stadtrat beschließt die Änderung des Bebauungsplanes für das Gebiet „zwi-
schen Berliner Straße und Traunring“ im Bereich des Grundstückes Flur-Nr. 
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536/535, Gemarkung Traunreut, Tilsiter Weg 7, gemäß den Antragsschreiben 
vom 02.02.2022 und 03.05.2022 hinsichtlich der Baugrenze nach Osten, Süden 
und Westen. Nach Osten soll die Baugrenze um 4,0 m, nach Süden erdgeschos-
sig um 3,0 m und nach Westen erdgeschossig um 1,5 m erweitert werden. An 
der bisher festgesetzten Höhe, Geschoßigkeit und seitlichen Wandhöhe wird 
festgehalten. 

 
 
 
 

3. 14. Änderung des Flächennutzungsplanes („Muna-Park“) der Stadt 
Traunreut; 

 Behandlung der Anregungen – Feststellungsbeschluss 

 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben keine Anregungen gegen die 
Planung vorgebracht: 

 
 
- Gemeinde Altenmarkt a. d. Alz 
 Schreiben vom 09.05.2022 
 
- Gemeinde Nußdorf 
 Schreiben vom 09.05.2022 
 
- Gemeinde Chieming 
 Schreiben vom 09.05.2022 
 
- Stadtwerke Traunreut 
 Schreiben vom 11.05.2022 
 
- Landratsamt Traunstein, untere Immissionsschutzbehörde, SG 4.412 
 Schreiben vom 31.05.2022 
 
- Landratsamt Traunstein, untere Bauaufsichtsbehörde, SG 4.40 
 Schreiben vom 03.06.2022 
 
- Gemeinde Seeon-Seebruck 
 Schreiben vom 08.06.2022 
 
 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben ihr Einverständnis mit der Pla-
nung mitgeteilt und dazu noch Hinweise abgegeben: 

 
 

- Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 
 Schreiben vom 23.05.2022 
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„Aus Sicht der gewerblichen Wirtschaft sind keine Anregungen vorzubringen, die 
gegen das Planvorhaben sprechen. 
 
Es ist jedoch zu gewährleisten, dass die Realisierung der geplanten wohnbauli-
chen Nutzung im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme (§ 15 BauNVO) kei-
nerlei Nachteile oder Beeinträchtigungen für die gewachsenen Strukturen der 
baulichen Umgebung mit sich bringt.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Das verträgliche Nebeneinander der benachbarten Nutzungen ist auf Ebene der 
nachfolgenden Planungen (Bebauungsplan, Objektplanung) zu gewährleisten.  
Für die 14. Änderung des Flächennutzungsplans sind keine Änderungen veran-
lasst. 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Das verträgliche Nebeneinander der benachbarten Nutzungen ist auf Ebene der 
nachfolgenden Planungen (Bebauungsplan, Objektplanung) zu gewährleisten.  
Für die 14. Änderung des Flächennutzungsplans sind keine Änderungen veran-
lasst. 

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Das verträgliche Nebeneinander der benachbarten Nutzungen ist auf Ebene der 
nachfolgenden Planungen (Bebauungsplan, Objektplanung) zu gewährleisten.  
Für die 14. Änderung des Flächennutzungsplans sind keine Änderungen veran-
lasst. 

 
 
 
 

- Landratsamt Traunstein, Kreisbrandrat Christof Grundner,  
Brandschutzdienststelle, SG 5.34 

 Schreiben vom 31.05.2022 
 
„Anbei geben wir nachfolgende Stellungnahme ab: 
 
1. Vorhaben: 
 
Gemeinde/Markt/Stadt: Stadt Traunreut 
Bezeichnung: 
Vorhaben   14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Traun-
reut 
Vorhaben:   Änderung Flächennutzungsplan 
Flur-Nr./Straße:  Bereich zwischen Traunring und Eichendorffstraße „Muna-
Park“ 
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2. Fachliche Stellungnahme: 
 
2.1 Leistungsfähigkeit der Feuerwehr und Hilfsfrist: 
 
Das Vorhaben liegt im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr Traunreut. 
Die Hilfsfrist von 10 Minuten nach VollzBekBayFwG kann eingehalten werden. 
 
2.2 Zweiter Rettungsweg: 
 
Der zweite Rettungsweg bis 8,00 m kann über die vierteilige Steckleiter durch die 
Feuerwehr sichergestellt werden. 
 
Eine Drehleiter ist bei der beabsichtigten Bebauung für alle Aufenthaltsräume 
>8,00 m über GOK Nutzung dauerhaft vorzuhalten, wenn der zweite Rettungs-
weg nicht baulich sichergestellt wird. 
 
Der zweite Rettungsweg kann über die Drehleiter der FF Traunreut innerhalb der 
Hilfsfrist sichergestellt werden. Für die Aufstellung der Drehleiter sind entspre-
chende Flächen vorzusehen gemäß „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“. 
 
2.3 Löschwasserversorgung: 
 
Die Löschwassermenge ist aufgrund der gewerblichen Nutzung und der Größe 
des Gebäudes gemäß Merkblatt W405 auf 96m³/h auf 2 Stunden festzulegen. 
 
Die Hydranten sind im Umkreis von 300 m vorzusehen. 
 
Für den Erstangriff muss dabei ein Hydrant mit mind. 48m³/h bei 1,5 bar in einer 
maximalen Entfernung von 75 m wegen der Anzahl der Beladung der Löschfahr-
zeuge mit Schläuchen bereitstehen. Somit können wirksame Löschmaßnahmen 
eingeleitet werden. 
 
Bei Betriebszustand III, Löschwasserbereitstellung, darf der Druck an keiner Stel-
le des Netzes unter 1,5 bar sinken (W405, Ziffer 6.6). 
 
Der Zugang zu den Löschwasserentnahmestellen muss jederzeit ungehindert 
möglich sein. 
 
Hinweis: 
Wird die Bereitstellung von Wasser an einen Zweckverband übertragen, sind zu-
dem Regelungen zur Bereitstellung von Löschwasser und deren Entnahme Ein-
richtungen (Hydranten; vereinbarte Hydrantenabstände, einschließlich deren 
Pflege) vertraglich festzulegen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Entnahme 
von Löschwasser auch weiterhin für Einsätze oder Übungen durch die gemeind-
liche Feuerwehr jederzeit und kostenfrei möglich ist. Zudem sind der örtlich zu-
ständigen Feuerwehr regelmäßig Hydrantenpläne zur Verfügung zu stellen. 
 
2.4 Zufahrten, Zugänge und Flächen für die Feuerwehr: 
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Die Zugänglichkeit auf das Grundstück und an das Gebäude ist für die Feuer-
wehr sicherzustellen. 
 
Bei der Planung und Ausführung der Zufahrten und Bewegungsflächen für die 
Feuerwehr ist die Richtlinie „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ zu ver-
wenden. 
 
Dies gilt auch bei Zufahrten von öffentlichen Straßen zu privaten Erschließungs-
straßen. 
 
2.6 Sonstige Anmerkungen: 
 
Die Brandschutzdienststelle ist im weiteren Verfahren einzubinden. 
 
Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen den Bebauungsplan 
und die nachfolgende Objektplanung und sind hier zu beachten.  
Für die 14. Änderung des Flächennutzungsplans sind keine Änderungen veran-
lasst. 
 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen den Bebauungsplan 
und die nachfolgende Objektplanung und sind hier zu beachten.  
Für die 14. Änderung des Flächennutzungsplans sind keine Änderungen veran-
lasst. 

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen den Bebauungsplan 
und die nachfolgende Objektplanung und sind hier zu beachten.  
Für die 14. Änderung des Flächennutzungsplans sind keine Änderungen veran-
lasst. 

 
 
 
 

- Landratsamt Traunstein, Wasserrecht und Bodenschutz, SG 4.16 
 Schreiben vom 01.06.2022 
 
Stellungnahme:  
„Aus wasser- und bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Einwände.“ 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme des Landratsamtes Traunstein, Wasserrecht und Boden-
schutz, SG 4.16, wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme des Landratsamtes Traunstein, Wasserrecht und Boden-
schutz, SG 4.16, wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die Stellungnahme des Landratsamtes Traunstein, Wasserrecht und Boden-
schutz, SG 4.16, wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 

- Gemeinde Palling 
 Schreiben vom 03.06.2022 
 
„Anbei übersende ich Ihnen den Vorab-Beschluss zu Ihrer Beteiligung. Der Ge-
meinderat hat in seiner Sitzung v. 02.06.2022 folgenden Beschluss gefasst. Auf-
grund der Kürze und der Abgabefrist bis 09.06.2022 (befinde mich ab heute bis 
19.06.2022 in Urlaub) übersende ich Ihnen den Beschlusstext wie folgt: 
 
Abstimmung: 13:0 
Beschluss: 
„Der Gemeinderat sieht weiterhin keine Erforderlichkeit, zur 14. Änderung 
des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Muna-Park“ einschl. Begrün-
dung und Umweltbericht eine Stellungnahme abzugeben.“ 
 
Sollten Sie noch einen Beschlussauszug benötigen, so geben Sie mir bitte Be-
scheid. Ich werde diesen dann nach meinem Urlaub Ihnen zusenden.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme der Gemeinde Palling, 83349 Palling, wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme der Gemeinde Palling, 83349 Palling, wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die Stellungnahme der Gemeinde Palling, 83349 Palling, wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
 
 
 
- Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde, 

München 
 Schreiben vom 09.06.2022 
 
„Die Regierung von Oberbayern hat als höhere Landesplanungsbehörde bereits 
mit Schreiben vom 25.02.2022 zur o.g. Bauleitplanung Stellung genommen. Auf 
diese Stellungnahme dürfen wir verweisen. 
 
Darin haben wir festgestellt, dass die Planung den raumordnerischen Erforder-
nissen des Einzelhandels im Sinne des Ziels Landesentwicklungsprogramm 
(LEP) 5.3 entspricht. Um der Entstehung unzulässiger Einzelhandelsagglomera-
tionen (vgl. LEP 5.3.1 Z) vorzubeugen, haben wir empfohlen insbesondere für 
Einzelhandelsgroßprojekte sortimentsspezifische Obergrenzen für die jeweiligen 
Verkaufsflächen in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes mit auf-
zunehmen. Des Weiteren baten wir zu prüfen, ob sich ein Teil der oberirdischen 
Stellplätze für den Einzelhandel nicht in der geplanten Tiefgarage unterbringen 
ließen und die Begründung um die im Plangebiet vorgesehene Anzahl an 
Wohneinheiten zu ergänzen. Darüber hinaus stellten wir fest, dass die Belange 
des Lärmschutzes (vgl. Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) Art. 6 
Abs. 2 Nr. 7) sowie von Natur und Landschaft einschließlich Artenschutz (vgl. 
LEP 7.1.1 G, 7.1.6 G, Regionalplan Südostoberbayern (RP 18) B II 3.1 Z), in Ab-
stimmung mit den zuständigen Fachbehörden, zu berücksichtigen seien. 
 
Die Planunterlagen wurden nach der ersten Beteiligung überarbeitet. U.a. wurde 
im Bebauungsplanentwurf ergänzend die Festsetzung getroffen, dass „mit Aus-
nahme eines Lebensmittelmarktes mit einer Verkaufsfläche von bis zu 1.200 m² 
keine weiteren Einzelhandelsnutzungen mit einer Verkaufsfläche von mehr als 
799 m² zulässig sind“. Des Weiteren wurden die Festsetzungen zum Schall-
schutz überarbeitet sowie ein Hinweis zum baulichen Schallschutz aufgenom-
men. Die Begründung wurde u. a. bezüglich der Zulässigkeit von Einzelhandels-
betrieben, des Stellplatznachweises und um das Schallschutzkonzept ergänzt. 
Zudem wurde der Umweltbericht u. a. in den Punkten Schutzgut Mensch, natur-
schutzfachliche Eingriffsregelung und anderweitige Planungsmöglichkeiten über-
arbeitet. 
 
Laut Beschlussbuchauszug vom 07.04.2022 hat die Stadt Traunreut in ihrer Ab-
wägung beschlossen auf eine teilweise Unterbringung der Stellplätze für Einzel-
handel in einer Tiefgarage zu verzichten, da diese von Kunden im Regelfall nicht 
angenommen werde und zu einem erhöhten Parksuchverkehr führe. Über die 
vorgesehene Anzahl an Wohneinheiten im Plangebiet könne keine Angabe ge-
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troffen werden, da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handele und der 
Wohnungsmix noch nicht abschließend festgelegt sei. Ferner werde die untere 
Immissionsschutzbehörde erneut am Verfahren beteiligt und es sei eine enge 
Abstimmung mit der unteren Bauaufsichts- und unteren Naturschutzbehörde er-
folgt. 
 
Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die 14. Änderung des Flächennut-
zungsplanes, in der Fassung vom 17.11.2021 und der Bebauungsplan Nr. 59 
„Muna-Park“, in der überarbeiteten Fassung vom 07.04.2022, bei weiterer Be-
rücksichtigung der Belange des Lärmschutzes sowie von Natur und Landschaft 
einschließlich Artenschutz, den Erfordernissen der Raumordnung nicht entge-
genstehen.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die grundsätzliche Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnah-
me nimmt vorrangig Bezug auf den Bebauungsplan.  
Für die 14. Änderung des Flächennutzungsplans sind keine Änderungen veran-
lasst. 
 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die grundsätzliche Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnah-
me nimmt vorrangig Bezug auf den Bebauungsplan.  
Für die 14. Änderung des Flächennutzungsplans sind keine Änderungen veran-
lasst. 

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die grundsätzliche Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnah-
me nimmt vorrangig Bezug auf den Bebauungsplan.  
Für die 14. Änderung des Flächennutzungsplans sind keine Änderungen veran-
lasst. 

 
 

 
 
Feststellungsbeschluss: 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Traunreut i. d. F. v. 
17.11.2021 mit Begründung i. d. F. v. 17.11.2021 und Umweltbericht i. d. F. v. 
07.04.2022 wird festgestellt. 
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für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Traunreut i. d. F. v. 
17.11.2021 mit Begründung i. d. F. v. 17.11.2021 und Umweltbericht i. d. F. v. 
07.04.2022 wird festgestellt. 

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Traunreut i. d. F. v. 
17.11.2021 mit Begründung i. d. F. v. 17.11.2021 und Umweltbericht i. d. F. v. 
07.04.2022 wird festgestellt. 

 
 
 
 

4. Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Bereich „Muna-Park“; 
 Behandlung der Anregungen – Satzungsbeschluss 

 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben keine Anregungen gegen die 
Planung vorgebracht: 

 
 
- Gemeinde Altenmarkt a. d. Alz 
 Schreiben vom 09.05.2022 
 
- Gemeinde Nußdorf 
 Schreiben vom 09.05.2022 
 
- Stadtwerke Traunreut 
 Schreiben vom 11.05.2022 
 
- Landratsamt Traunstein, untere Bauaufsichtsbehörde, SG 4.40 
 Schreiben vom 03.06.2022 
 
- Gemeinde Seeon-Seebruck 
 Schreiben vom 08.06.2022 

 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben ihr Einverständnis mit der Pla-
nung mitgeteilt und dazu noch Hinweise abgegeben: 

 
 
- Bayernwerk Netz GmbH, Freilassing 
 Schreiben vom 11.05.2022 
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„Mit dem Schreiben vom 13.12.2021 
[ID3187_20211213_134040_Stellungnahme_ 
BAGE-DOsNFl], haben wir von der Bayernwerk Netz GmbH bereits eine Stel-
lungnahme zum Verfahren abgegeben, welche weiterhin Ihre Gültigkeit behält. 

 
Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und stehen Ihnen für Rück-
fragen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir bitten Sie, uns bei weiteren Verfah-
rensschritten zu beteiligen.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise zum Bauvollzug werden zur Kenntnis genommen. Die Informatio-
nen zu den Kabelhausanschlüssen liegen dem Bauherrn vor. Entsprechend wird 
diesbezüglich auf eine explizite Nennung dessen in der Begründung zum Be-
bauungsplan verzichtet. 

 
 

für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Hinweise zum Bauvollzug werden zur Kenntnis genommen. Die Informatio-
nen zu den Kabelhausanschlüssen liegen dem Bauherrn vor. Entsprechend wird 
diesbezüglich auf eine explizite Nennung dessen in der Begründung zum Be-
bauungsplan verzichtet. 

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die Hinweise zum Bauvollzug werden zur Kenntnis genommen. Die Informatio-
nen zu den Kabelhausanschlüssen liegen dem Bauherrn vor. Entsprechend wird 
diesbezüglich auf eine explizite Nennung dessen in der Begründung zum Be-
bauungsplan verzichtet. 

 
 
 
 

- Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 
 Schreiben vom 23.05.2022 
 
„Aus Sicht der gewerblichen Wirtschaft sind keine Anregungen vorzubringen, die 
gegen das Planvorhaben sprechen. 
 
Es ist jedoch zu gewährleisten, dass die Realisierung der geplanten wohnbauli-
chen Nutzung im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme (§ 15 BauNVO) kei-
nerlei Nachteile oder Beeinträchtigungen für die gewachsenen Strukturen der 
baulichen Umgebung mit sich bringt.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die bestehenden gewerblichen 
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Nutzungen in der Umgebung wurden im Rahmen eines Schallgutachtens be-
rücksichtigt und entsprechende Festsetzungen zum Schutz der neu geplanten 
Wohnnutzung vor Gewerbeimmissionen im Bebauungsplan getroffen. Damit 
kann sichergestellt werden, dass es zu keinen Beeinträchtigungen oder Nachtei-
len für die bestehenden Betriebe in der Umgebung kommt.   

 
 

für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die bestehenden gewerblichen 
Nutzungen in der Umgebung wurden im Rahmen eines Schallgutachtens be-
rücksichtigt und entsprechende Festsetzungen zum Schutz der neu geplanten 
Wohnnutzung vor Gewerbeimmissionen im Bebauungsplan getroffen. Damit 
kann sichergestellt werden, dass es zu keinen Beeinträchtigungen oder Nachtei-
len für die bestehenden Betriebe in der Umgebung kommt.   

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die bestehenden gewerblichen 
Nutzungen in der Umgebung wurden im Rahmen eines Schallgutachtens be-
rücksichtigt und entsprechende Festsetzungen zum Schutz der neu geplanten 
Wohnnutzung vor Gewerbeimmissionen im Bebauungsplan getroffen. Damit 
kann sichergestellt werden, dass es zu keinen Beeinträchtigungen oder Nachtei-
len für die bestehenden Betriebe in der Umgebung kommt.   

 
 
 
 

- Landratsamt Traunstein, untere Immissionsschutzbehörde, SG 4.412 
 Schreiben vom 31.05.2022 
 
„Aus immissionsschutzfachlicher Sicht sind die Planunterlagen und das Gutach-
ten im Grundsatz plausibel und vollständig. 
 
In der schalltechnischen Untersuchung werden an mehreren Stellen Überschrei-
tungen von Orientierungs- oder Immissionsrichtwerten berechnet und geeignete 
Schallschutzmaßnahmen vorgeschlagen. 
Wie auch bereits im Vorfeld besprochen, ist zur Festsetzung 12.1 „Schutz vor 
Gewerbegeräuschimmissionen“ anzumerken, dass „Vorhangfassaden“ formell 
nach der TA Lärm als Schutz gegen Gewerbelärm nicht geeignet und derzeit 
noch umstritten sind. Eine oberinstanzliche Rechtsprechung steht hierzu noch 
aus.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Da die entsprechenden 
Schallschutzmaßnahmen bei der Baugenehmigung nachzuweisen sind, ist eine 
Umsetzung derer gemäß der zum Zeitpunkt der Genehmigung bestehenden 
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Rechtslage gesichert. Wie in der Festsetzung 12.1 aufgeführt, gibt es zu den be-
sagten Vorhangfassaden Alternativen, auf die gegebenenfalls zurückgegriffen 
werden kann. 
 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Da die entsprechenden 
Schallschutzmaßnahmen bei der Baugenehmigung nachzuweisen sind, ist eine 
Umsetzung derer gemäß der zum Zeitpunkt der Genehmigung bestehenden 
Rechtslage gesichert. Wie in der Festsetzung 12.1 aufgeführt, gibt es zu den be-
sagten Vorhangfassaden Alternativen, auf die gegebenenfalls zurückgegriffen 
werden kann. 

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Da die entsprechenden 
Schallschutzmaßnahmen bei der Baugenehmigung nachzuweisen sind, ist eine 
Umsetzung derer gemäß der zum Zeitpunkt der Genehmigung bestehenden 
Rechtslage gesichert. Wie in der Festsetzung 12.1 aufgeführt, gibt es zu den be-
sagten Vorhangfassaden Alternativen, auf die gegebenenfalls zurückgegriffen 
werden kann. 

 
 
 
 

- Landratsamt Traunstein, Kreisbrandrat Christof Grundner,  
Brandschutzdienststelle, SG 5.34 

 Schreiben vom 31.05.2022 
 

„Anbei geben wir nachfolgende Stellungnahme ab: 
 
1. Vorhaben: 
 
Gemeinde/Markt/Stadt: Stadt Traunreut 
Bezeichnung: 
Vorhaben 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Traunreut 
Vorhaben:   Änderung Flächennutzungsplan 
Flur-Nr./Straße: Bereich zwischen Traunring und Eichendorffstraße 

„Muna-Park“ 
 
2. Fachliche Stellungnahme: 
 
2.1 Leistungsfähigkeit der Feuerwehr und Hilfsfrist: 
 
Das Vorhaben liegt im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr Traunreut. 
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Die Hilfsfrist von 10 Minuten nach VollzBekBayFwG kann eingehalten werden. 
 
2.2 Zweiter Rettungsweg: 
 
Der zweite Rettungsweg bis 8,00 m kann über die vierteilige Steckleiter durch die 
Feuerwehr sichergestellt werden. 
 
Eine Drehleiter ist bei der beabsichtigten Bebauung für alle Aufenthaltsräume 
>8,00 m über GOK Nutzung dauerhaft vorzuhalten, wenn der zweite Rettungs-
weg nicht baulich sichergestellt wird. 
 
Der zweite Rettungsweg kann über die Drehleiter der FF Traunreut innerhalb der 
Hilfsfrist sichergestellt werden. Für die Aufstellung der Drehleiter sind entspre-
chende Flächen vorzusehen gemäß „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“. 
 
2.3 Löschwasserversorgung: 
 
Die Löschwassermenge ist aufgrund der gewerblichen Nutzung und der Größe 
des Gebäudes gemäß Merkblatt W405 auf 96m³/h auf 2 Stunden festzulegen. 
 
Die Hydranten sind im Umkreis von 300 m vorzusehen. 
 
Für den Erstangriff muss dabei ein Hydrant mit mind. 48m³/h bei 1,5 bar in einer 
maximalen Entfernung von 75 m wegen der Anzahl der Beladung der Löschfahr-
zeuge mit Schläuchen bereitstehen. Somit können wirksame Löschmaßnahmen 
eingeleitet werden. 
 
Bei Betriebszustand III, Löschwasserbereitstellung, darf der Druck an keiner Stel-
le des Netzes unter 1,5 bar sinken (W405, Ziffer 6.6). 
 
Der Zugang zu den Löschwasserentnahmestellen muss jederzeit ungehindert 
möglich sein. 
 
Hinweis: 
Wird die Bereitstellung von Wasser an einen Zweckverband übertragen, sind zu-
dem Regelungen zur Bereitstellung von Löschwasser und deren Entnahme Ein-
richtungen (Hydranten; vereinbarte Hydrantenabstände, einschließlich deren 
Pflege) vertraglich festzulegen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Entnahme 
von Löschwasser auch weiterhin für Einsätze oder Übungen durch die gemeind-
liche Feuerwehr jederzeit und kostenfrei möglich ist. Zudem sind der örtlich zu-
ständigen Feuerwehr regelmäßig Hydrantenpläne zur Verfügung zu stellen. 
 
2.4 Zufahrten, Zugänge und Flächen für die Feuerwehr: 
 
Die Zugänglichkeit auf das Grundstück und an das Gebäude ist für die Feuer-
wehr sicherzustellen. 
 
Bei der Planung und Ausführung der Zufahrten und Bewegungsflächen für die 



Seite  
 

Sitzungsniederschrift 
Stadtrat 30.06.2022 
    

236 

Feuerwehr ist die Richtlinie „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ zu ver-
wenden. 
 
Dies gilt auch bei Zufahrten von öffentlichen Straßen zu privaten Erschließungs-
straßen. 
 
2.6 Sonstige Anmerkungen: 
 
Die Brandschutzdienststelle ist im weiteren Verfahren einzubinden. 
 
Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise zum Bauvollzug werden zur Kenntnis genommen. Der Bebauungs-
plan steht der Einhaltung der „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ nicht 
entgegen. 
Auch die Löschwasserversorgung wurde, wie bereits im vorangegangenen Ver-
fahrensschritt, als ausreichend und gesichert im Bestand angesehen. 
Ein entsprechender Brandschutznachweis gem. Art. 62 Abs. 1 BayBO sowie 
Nachweis der für die Feuerwehr erforderlichen Zugänge und Zufahrten auf die 
Grundstücke gem. Art 5. BayBO in Verbindung mit der Richtlinie über Flächen für 
die Feuerwehr sind zum Erhalt der Baugenehmigung vom Bauherrn zu erbringen 
und entsprechend zu sichern. 

 
 

für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Hinweise zum Bauvollzug werden zur Kenntnis genommen. Der Bebauungs-
plan steht der Einhaltung der „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ nicht 
entgegen. 
Auch die Löschwasserversorgung wurde, wie bereits im vorangegangenen Ver-
fahrensschritt, als ausreichend und gesichert im Bestand angesehen. 
Ein entsprechender Brandschutznachweis gem. Art. 62 Abs. 1 BayBO sowie 
Nachweis der für die Feuerwehr erforderlichen Zugänge und Zufahrten auf die 
Grundstücke gem. Art 5. BayBO in Verbindung mit der Richtlinie über Flächen für 
die Feuerwehr sind zum Erhalt der Baugenehmigung vom Bauherrn zu erbringen 
und entsprechend zu sichern. 

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die Hinweise zum Bauvollzug werden zur Kenntnis genommen. Der Bebauungs-
plan steht der Einhaltung der „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ nicht 
entgegen. 
Auch die Löschwasserversorgung wurde, wie bereits im vorangegangenen Ver-
fahrensschritt, als ausreichend und gesichert im Bestand angesehen. 
Ein entsprechender Brandschutznachweis gem. Art. 62 Abs. 1 BayBO sowie 
Nachweis der für die Feuerwehr erforderlichen Zugänge und Zufahrten auf die 



Seite  
 

Sitzungsniederschrift 
Stadtrat 30.06.2022 
    

237 

Grundstücke gem. Art 5. BayBO in Verbindung mit der Richtlinie über Flächen für 
die Feuerwehr sind zum Erhalt der Baugenehmigung vom Bauherrn zu erbringen 
und entsprechend zu sichern. 

 
 
 

 
- Landratsamt Traunstein, Wasserrecht und Bodenschutz, SG 4.16 
 Schreiben vom 01.06.2022 
 
Stellungnahme:  
„Aus wasser- und bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Einwände.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme des Landratsamtes Traunstein, Wasserrecht und Boden-
schutz, SG 4.16, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme des Landratsamtes Traunstein, Wasserrecht und Boden-
schutz, SG 4.16, wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die Stellungnahme des Landratsamtes Traunstein, Wasserrecht und Boden-
schutz, SG 4.16, wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 

- Landratsamt Traunstein, Kommunalaufsicht, SG 2.20 
 Schreiben vom 03.06.2022 
 
„Aufgrund der bereits bestehenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen bzw. der 
vorhandenen Straßenerschließung bestehen aus beitragsrechtlicher Sicht bei der 
Aufstellung des Bebauungsplans „Muna-Park“ keine Einwände.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme des Landratsamtes Traunstein, Kommunalaufsicht, SG 2.20, 
wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme des Landratsamtes Traunstein, Kommunalaufsicht, SG 2.20, 
wird zur Kenntnis genommen. 
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für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die Stellungnahme des Landratsamtes Traunstein, Kommunalaufsicht, SG 2.20, 
wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

 
- Gemeinde Palling 
 Schreiben vom 03.06.2022 
 
„Anbei übersende ich Ihnen den Vorab-Beschluss zu Ihrer Beteiligung. Der Ge-
meinderat hat in seiner Sitzung v. 02.06.2022 folgenden Beschluss gefasst. Auf-
grund der Kürze und der Abgabefrist bis 09.06.2022 (befinde mich ab heute bis 
19.06.2022 in Urlaub) übersende ich Ihnen den Beschlusstext wie folgt: 
 
Abstimmung: 13:0 
Beschluss: 
„Der Gemeinderat sieht weiterhin keine Erforderlichkeit, zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Muna-Park“ einschl. Begründung und Umweltbe-
richt eine Stellungnahme abzugeben.“ 
 
Sollten Sie noch einen Beschlussauszug benötigen, so geben Sie mir bitte Be-
scheid. Ich werde diesen dann nach meinem Urlaub Ihnen zusenden.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme der Gemeinde Palling, 83349 Palling, wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme der Gemeinde Palling, 83349 Palling, wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die Stellungnahme der Gemeinde Palling, 83349 Palling, wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
 
 

 
- Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde, 

München 
 Schreiben vom 09.06.2022 
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„Die Regierung von Oberbayern hat als höhere Landesplanungsbehörde bereits 
mit Schreiben vom 25.02.2022 zur o.g. Bauleitplanung Stellung genommen. Auf 
diese Stellungnahme dürfen wir verweisen. 
 
Darin haben wir festgestellt, dass die Planung den raumordnerischen Erforder-
nissen des Einzelhandels im Sinne des Ziels Landesentwicklungsprogramm 
(LEP) 5.3 entspricht. Um der Entstehung unzulässiger Einzelhandelsagglomera-
tionen (vgl. LEP 5.3.1 Z) vorzubeugen, haben wir empfohlen insbesondere für 
Einzelhandelsgroßprojekte sortimentsspezifische Obergrenzen für die jeweiligen 
Verkaufsflächen in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes mit auf-
zunehmen. Des Weiteren baten wir zu prüfen, ob sich ein Teil der oberirdischen 
Stellplätze für den Einzelhandel nicht in der geplanten Tiefgarage unterbringen 
ließen und die Begründung um die im Plangebiet vorgesehene Anzahl an 
Wohneinheiten zu ergänzen. Darüber hinaus stellten wir fest, dass die Belange 
des Lärmschutzes (vgl. Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) Art. 6 
Abs. 2 Nr. 7) sowie von Natur und Landschaft einschließlich Artenschutz (vgl. 
LEP 7.1.1 G, 7.1.6 G, Regionalplan Südostoberbayern (RP 18) B II 3.1 Z), in Ab-
stimmung mit den zuständigen Fachbehörden, zu berücksichtigen seien. 
 
Die Planunterlagen wurden nach der ersten Beteiligung überarbeitet. U.a. wurde 
im Bebauungsplanentwurf ergänzend die Festsetzung getroffen, dass „mit Aus-
nahme eines Lebensmittelmarktes mit einer Verkaufsfläche von bis zu 1.200 m² 
keine weiteren Einzelhandelsnutzungen mit einer Verkaufsfläche von mehr als 
799 m² zulässig sind“. Des Weiteren wurden die Festsetzungen zum Schall-
schutz überarbeitet sowie ein Hinweis zum baulichen Schallschutz aufgenom-
men. Die Begründung wurde u. a. bezüglich der Zulässigkeit von Einzelhandels-
betrieben, des Stellplatznachweises und um das Schallschutzkonzept ergänzt. 
Zudem wurde der Umweltbericht u. a. in den Punkten Schutzgut Mensch, natur-
schutzfachliche Eingriffsregelung und anderweitige Planungsmöglichkeiten über-
arbeitet. 
 
Laut Beschlussbuchauszug vom 07.04.2022 hat die Stadt Traunreut in ihrer Ab-
wägung beschlossen auf eine teilweise Unterbringung der Stellplätze für Einzel-
handel in einer Tiefgarage zu verzichten, da diese von Kunden im Regelfall nicht 
angenommen werde und zu einem erhöhten Parksuchverkehr führe. Über die 
vorgesehene Anzahl an Wohneinheiten im Plangebiet könne keine Angabe ge-
troffen werden, da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handele und der 
Wohnungsmix noch nicht abschließend festgelegt sei. Ferner werde die untere 
Immissionsschutzbehörde erneut am Verfahren beteiligt und es sei eine enge 
Abstimmung mit der unteren Bauaufsichts- und unteren Naturschutzbehörde er-
folgt. 
 
Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die 14. Änderung des Flächennut-
zungsplanes, in der Fassung vom 17.11.2021 und der Bebauungsplan Nr. 59 
„Muna-Park“, in der überarbeiteten Fassung vom 07.04.2022, bei weiterer Be-
rücksichtigung der Belange des Lärmschutzes sowie von Natur und Landschaft 
einschließlich Artenschutz, den Erfordernissen der Raumordnung nicht entge-
genstehen.“ 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme der Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungs-
behörde wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme der Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungs-
behörde wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die Stellungnahme der Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungs-
behörde wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 

- Landratsamt Traunstein, untere Naturschutzbehörde, SG 4.14 
Schreiben vom 15.06.2022 
 

„Aus naturschutzfachlicher Sicht besteht mit der Planung Einverständnis, unsere 
Stellungnahme vom 10.01.2022 hat weiterhin Gültigkeit.“ 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde wird zur Kenntnis genom-
men.  

 
 

für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde wird zur Kenntnis genom-
men.  

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde wird zur Kenntnis genom-
men.  
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Satzungsbeschluss: 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stadtrat beschließt aufgrund der §§ 9 und 10 BauG den von Dragomir Stadt-
planung GmbH, Nymphenburger Straße 29, 80335 München, gefertigten Bebau-
ungsplan für den Bereich „Muna-Park“ i. d. F. v. 07.04.2022 mit der Begründung 
i. d. F. v. 07.04.2022 und Umweltbericht i. d. F. v. 07.04.2022 als Satzung. 

 
 

für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Der Stadtrat beschließt aufgrund der §§ 9 und 10 BauG den von Dragomir Stadt-
planung GmbH, Nymphenburger Straße 29, 80335 München, gefertigten Bebau-
ungsplan für den Bereich „Muna-Park“ i. d. F. v. 07.04.2022 mit der Begründung 
i. d. F. v. 07.04.2022 und Umweltbericht i. d. F. v. 07.04.2022 als Satzung. 

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Der Stadtrat beschließt aufgrund der §§ 9 und 10 BauG den von Dragomir Stadt-
planung GmbH, Nymphenburger Straße 29, 80335 München, gefertigten Bebau-
ungsplan für den Bereich „Muna-Park“ i. d. F. v. 07.04.2022 mit der Begründung 
i. d. F. v. 07.04.2022 und Umweltbericht i. d. F. v. 07.04.2022 als Satzung. 

 
 
 
 

5. Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes für das Gebiet „zwischen 
Traunring Permoserweg, Gerhart-Hauptmann-Straße, Marienstraße 
und Johann-Hinrich-Wichern-Straße“ im Bereich des Grundstücks 
Flur-Nr. 1177/46, Gemarkung Traunreut, Gerhart-Hauptmann-Straße 2, 
4, 6, 8 und 10; 

 Antragsteller: Neue Heimat e. G., Trostberg 

 
Antragsschreiben vom 23.05.2022 
 
„Wie bereits besprochen, möchten wir für den Bebauungsplan „Gebiet zwischen 
Traunring, Permoserweg, Gerhart-Hauptmann-Straße, Marienstraße und Jo-
hann-Hinrich-Wichern-Straße“ im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße 2 + 4 + 
6 + 8 + 10 eine Bebauungsplanänderung beantragen. Die Grundzüge der vorge-
sehenen Planung sind in der beiliegenden Anlage/Skizze dargestellt. 
 
Geltungsbereich: 
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Erläuterung zur Änderung: 
 
Die Neue Heimat e. G. beabsichtigt, die bestehenden Wohnanlagen Gerhart-
Hauptmann-Straße 2 + 4 + 6 + 8 + 10 abzubrechen und durch 2 neue Wohnan-
lagen mit Tiefgarage, Garagen, Carports und Stellplätzen zu ersetzen. 
 
ln den letzten Jahren haben wir in dem Bereich der Adalbert-Stifter-Straße, Fin-
kensteiner Straße und in der CarI-Köttgen-Straße begonnen, die alten und nicht 
mehr zeitgemäßen Wohnanlagen abzubrechen und durch Neubauten zu erset-
zen. Unser Wunsch ist es, diese Erneuerung nun in der Gerhart-Hauptmann-
Straße, Traunreut, fortzusetzen. 
 
Die Wohnungen sind bereits gekündigt und stehen zum größten Teil inzwischen 
leer. 
 
In den beiden neuen Wohnanlagen sollen ca. 40 familiengerechte 2-, 3- und 4-
Zimmer-Wohnungen entstehen. Aufgrund der von der Regierung geforderten 
Nachverdichtung, erhöht sich das Maß der baulichen Nutzung sowohl in der 
Grundfläche als auch in der Anzahl der Vollgeschosse. Durch die Anordnung der 
Wohnanlagen als Winkelbauten werden die östlichen Reihenhäuser, aufgrund 
des großen Abstandes, dennoch nicht beeinträchtigt. 
 
Das Grundkonzept, Bebauung des Grundstücks mit 2 Winkelbauten, war bereits 
im rechtskräftigen Bebauungsplan durch Baufelder fixiert. Der Bebauungsvor-
schlag unterscheidet sich lediglich in der Lage und Anordnung der Baukörper. 
 
Wie nach der Stellplatzsatzung Traunreut gefordert, werden 50 % der Stellplätze 
in einer Tiefgarage geplant. Die anderen als Garagen, Carports und Stellplätze 
oberirdisch ausgeführt. Jede Wohnung bekommt somit einen überdachten Stell-
platz. lm rechtskräftigen Bebauungsplan sind sämtliche notwendigen Stellplätze 
oberirdisch festgesetzt (großer Parkplatz im Osten mit ca. 40 Stellplätzen). 
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Rechtskräftiger Bebauungsplan: 

 

 
 
Folgende Punkte weichen vom gültigen Bebauungsplan ab: 
 
- Die Baugrenze/Baufeld müsste geändert und auf die Planung abgestimmt 

werden. 
- Festsetzung der Flächen für Garagen/Carports bzw. Tiefgarage und Stell-

plätze. 
- Durch die Planung verändert sich das „Maß der baulichen Nutzung“. Hier 

muss eine Anpassung der Grundfläche (ohne Terrassen/Balkone GR ca. 
725 m²) und Gebäudehöhe (III + IV) erfolgen. 

- Zur besseren Wohnqualität sollen die Wohnungen mit sehr großen Balko-
nen 
ausgestattet werden. 

- Die Dachneigung sollte ab 20° möglich sein. Dachflächenfenster in ihrer 
max.  
Größe nicht festgesetzt werden. 

 
Konzept B-Planänderung: 
 



Seite  
 

Sitzungsniederschrift 
Stadtrat 30.06.2022 
    

244 

 
 
Um unsere Vorstellung realisieren zu können, wäre eine Änderung des Bebau-
ungsplanes notwendig. Die B-Planänderung würden wir über unsere Architektin 
Ute Weiler-Heyers erstellen lassen. 
 
Wir hoffen um Ihr Verständnis für den Wunsch der Bebauungsplanänderung und 
wären über eine positive Antwort sehr dankbar.“ 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die bisher festgesetzten Baufelder müssen um 180 Grad gedreht und etwas an-
gepasst werden. Die maximal zulässige Grundfläche des nördlichen Baukörpers 
betrug bisher 1300 qm und die maximal zulässige Grundfläche des südlichen 
Baukörpers betrug bisher 960 qm. Für beide Baukörper waren 2 Vollgeschosse 
als Höchstgrenze zulässig. Nun soll die maximal zulässige Grundfläche der bei-
den Baukörper auf jeweils 725 qm reduziert werden. Im Gegenzug sollen bei 
dem südlichen Baukörper 3 Vollgeschosse und bei dem nördlichen Baukörper 4 
Vollgeschosse zulässig sein. Dementsprechend muss die seitliche Wandhöhe 
von bisher maximal 6,50 Meter auf 12 Meter für den viergeschossigen Bau und 
auf 9,5 Meter für den dreigeschossigen Bau erhöht werden. Derzeit ist eine 
Dachneigung zwischen 30 Grad und 35 Grad zulässig. Künftig soll eine Dach-
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neigung ab 20 Grad zulässig sein. Dachflächenfenster sollten gemäß dem ersten 
Antrag nicht wie bisher nur bis zu einer Größe von 0,5 qm, sondern ohne Grö-
ßenbeschränkung zulässig sein. Eine telefonische Rücksprache mit dem Antrag-
steller ergab, dass dieser mit einer Größenbeschränkung der Dachfenster von 
maximal 1,5qm einverstanden wäre.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stadtrat beschließt die Änderung des Bebauungsplanes für das Gebiet „zwi-
schen Traunring, Permoserweg, Gerhart-Hauptmann-Straße, Marienstraße und 
Johann-Hinrich-Wichern-Straße“ im Bereich des Grundstückes Flur-Nr. 1177/46, 
Gemarkung Traunreut, Gerhart-Hauptmann-Straße 2, 4, 6, 8 und 10, gemäß dem 
Antragsschreiben der Neue Heimat e.G. vom 23.05.2022 mit der Maßgabe, dass 
die Dachflächenfenster eine maximale Größe von 1,5 qm haben dürfen.  
 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Der Stadtrat beschließt die Änderung des Bebauungsplanes für das Gebiet „zwi-
schen Traunring, Permoserweg, Gerhart-Hauptmann-Straße, Marienstraße und 
Johann-Hinrich-Wichern-Straße“ im Bereich des Grundstückes Flur-Nr. 1177/46, 
Gemarkung Traunreut, Gerhart-Hauptmann-Straße 2, 4, 6, 8 und 10, gemäß dem 
Antragsschreiben der Neue Heimat e.G. vom 23.05.2022 mit der Maßgabe, dass 
die Dachflächenfenster eine maximale Größe von 1,5 qm haben dürfen.  

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Der Stadtrat beschließt die Änderung des Bebauungsplanes für das Gebiet „zwi-
schen Traunring, Permoserweg, Gerhart-Hauptmann-Straße, Marienstraße und 
Johann-Hinrich-Wichern-Straße“ im Bereich des Grundstückes Flur-Nr. 1177/46, 
Gemarkung Traunreut, Gerhart-Hauptmann-Straße 2, 4, 6, 8 und 10, gemäß dem 
Antragsschreiben der Neue Heimat e.G. vom 23.05.2022 mit der Maßgabe, dass 
die Dachflächenfenster eine maximale Größe von 1,5 qm haben dürfen.  

 
 
 
 

6. Antrag auf Aufstellung einer Einbeziehungssatzung von Teilflächen 
des Grundstückes Flur-Nr. 532 der Gemarkung Haßmoning (Ober-
dorf/Hörpolding) 

 
Antragsschreiben vom 25.05.2022 
 
„Mit diesem Schreiben beantrage ich eine Aufstellung einer Einbeziehungssat-
zung von Teilflächen der Flurnummer 532/Gemarkung Haßmoning. 
 
In Planung wäre eine Bebauung der Teilflächen mit Wohnbebauung. 
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Im nördlichen Teil (744 m²) soll ein Einfamilienhaus entstehen. Wenn planungs-
technisch möglich, wird darin auch ein Monteurzimmer für maximal eine Person 
mit eingeplant. 
 
Die südliche Fläche (ca. 940 m²) ist für ein späteres Errichten eines Ein- oder 
Zweifamilienhauses angedacht. 
 
Die Fläche im Norden mit ca. 320 m² wäre als Ausgleichsfläche für die Bebauung 
der beiden Baugrundstücke angedacht. Diese würde als Obstanger ausgeführt 
werden. 
 
Im Anhang finden Sie eine Skizze der angedachten Flächen, sowie eine Skizze 
mit der angedachten Bebauung im nördlichen Baugrundstück. 
 
Über eine Bearbeitung in der Bauausschusssitzung am 22.06.2022 würde ich 
mich sehr freuen!“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Seitens des Landratsamts Traunstein wurde mitgeteilt, dass eine Bebauung der 
angedachten Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. 532, Gemarkung Haßmoning, mit 
maximal zwei Bauparzellen für 2 Wohnhäuser aus planungsrechtlicher Sicht im 
Rahmen einer Einbeziehungssatzung denkbar ist.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stadtrat beschließt die Aufstellung einer Einbeziehungssatzung für Teilflä-
chen des Grundstückes Flur-Nr. 532 der Gemarkung Haßmoning (Ober-
dorf/Hörpolding) gemäß dem Antragsschreiben vom 25.05.2022. 

 
 

für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Der Stadtrat beschließt die Aufstellung einer Einbeziehungssatzung für Teilflä-
chen des Grundstückes Flur-Nr. 532 der Gemarkung Haßmoning (Ober-
dorf/Hörpolding) gemäß dem Antragsschreiben vom 25.05.2022. 

 
 

für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Der Stadtrat beschließt die Aufstellung einer Einbeziehungssatzung für Teilflä-
chen des Grundstückes Flur-Nr. 532 der Gemarkung Haßmoning (Ober-
dorf/Hörpolding) gemäß dem Antragsschreiben vom 25.05.2022. 
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7. Erlass einer Verordnung über das Taubenfütterungsverbot 

 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde zurückgestellt. 

 
 
 
 

8. Vorlage der Jahresrechnung 2021 der Stadt Traunreut; Rechen-
schaftsbericht 2021 

 
Die Jahresrechnung für das abgelaufene Haushaltsjahr wurde von der Stadt-
kämmerei fristgerecht aufgestellt (Art. 102 Abs. 2 GO) und heute dem Stadtrat 
vorgelegt. 
 
Die Jahresrechnung wurde durch einen Rechenschaftsbericht des Stadtkämme-
rers erläutert, der Bestandteil der Sitzungsniederschrift ist (Anlage). 
 
Das Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts liegen jeweils um 
 
   370.948,74 EUR  
 
über den Haushaltsansätzen. 
 
 
Der Verwaltungshaushalt schließt in den  Einnahmen und Ausgaben  mit 
 
 57.689.298,74 EUR. 
 
Das Haushaltsjahr 2021 erwirtschaftete einen Überschuss in Höhe von 
 
 15.280.082,41 EUR 
 
der dem Vermögenshaushalt zugeführt wurde. 
 
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes lagen jeweils um  
 
    990.722,11 EUR 
 
über den Haushaltsansätzen (aufgrund der abschlusstechnischen Buchungen). 
 
Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit  
 
 19.317.172,11 EUR 
 
ab. 
 
Kreditaufnahmen waren nicht erforderlich. 
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Insgesamt konnten im Haushaltsjahr  
 
  5.223.994,89 EUR  

 
der Rücklage zugeführt werden. 
Für begonnene aber nicht abgeschlossene Maßnahmen wurden im Verwal-
tungshaushalt Haushaltausgabereste in Höhe von 
 
  216.972,88 EUR 
 
gebildet und in das Jahr 2022 übertragen. Im Verwaltungshaushalt ist die Über-
tragung der Haushaltsreste zu beschließen. 
 
 
Zur Fortführung von Maßnahmen des Vermögenshaushalts wurden neue 
Haushaltsausgabereste in Höhe von 
 
 11.223.582,86 EUR 
 
in das Jahr 2022 übertragen. Im Vermögenshaushalt bleiben die Haushaltsan-
sätze gem. § 19 Abs. 1 KommHV (also kraft Gesetz) bis zur Fälligkeit der letzten 
Zahlung für ihren Zweck verfügbar.  
 
 
Von den Haushaltsausgaberesten des Vorjahres wurde ein Betrag von insge-
samt   
 
 2.111.834,25 EUR 
 
neu gebildet. 
 
 
Der Schuldenstand belief sich zum 31.12.2021 auf 
 
          0,00 EUR 
 
 
Der Rücklagenstand betrug zum 1.1.2022 
  
 26.259.860,51 EUR. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat nimmt den Rechenschaftsbericht zur Kenntnis und beschließt die 
Bildung von Haushaltsresten im Verwaltungshaushalt in Höhe von 216.972,88 
EUR sowie deren Übertragung in das Haushaltsjahr 2022. 
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für 
25 

gegen 
0 Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt den Rechenschaftsbericht zur Kenntnis und beschließt die 
Bildung von Haushaltsresten im Verwaltungshaushalt in Höhe von 216.972,88 
EUR sowie deren Übertragung in das Haushaltsjahr 2022. 

 
 
 
 

9.  Antrag der Fraktion Freie Wähler Traunreut vom 06.05.2022; 
 Abschaffung des Verkehrsausschusses 

 
Mit Schreiben vom 06.05.2022 ging folgender Antrag der Fraktion FW Traunreut 
ein: 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dangschat, 
 
die Fraktion der Freien Wähler ist nach eingehender Diskussion zu dem Ent-
schluss gelangt, einen Antrag auf Abschaffung des Verkehrsausschusses zu 
stellen. Der Verkehrsausschuss, fällt mangels Themen öfters aus und es gibt aus 
unserer Sicht die Möglichkeit, die anfallenden Themen auf den vorhandenen 
Bauausschuss zu verlagern. Zu der Zeitersparnis werden auch Kosten durch die 
Sitzungsgelder eingespart. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Matthias Bauregger 
(Fraktionsvorsitzender) 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Im Rahmen seiner konstituierenden Sitzung am 11.05.2020 hat der Stadtrat der 
Stadt Traunreut die Schaffung des Verkehrsausschusses beschlossen.  
 
Gem. §§ 8 Abs. 2 Nr. 5, 9 Abs. 3 Nr. 5 ist der Verkehrsausschuss unter anderem 
zuständig für 
 

 Vorberatung von Themen der Verkehrsplanung mit überörtlicher Bedeu-
tung,  

 Angelegenheiten als örtliche Straßenverkehrsbehörde 

 Widmung, Umstufungen, Einziehungen nach dem BayStrWG 

 Angelegenheiten bezüglich der Verkehrskonzepte 

 sonstige baulichen Angelegenheiten, die ausschließlich verkehrsrechtli-
cher Natur sind (bei Ausgaben in diesem Zusammenhang bis zu einer 
Höhe von 350.000 € je Einzelfall) 
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Nach anfänglicher Terminierung der Sitzungen des Verkehrsausschusses im re-
gulären Monatstakt (parallel zu den weiteren Ausschüssen), wurden die Sitzun-
gen ab dem Jahr 2022 nur noch alle zwei Monate angesetzt. 
Alternativ zu einer Abschaffung des Verkehrsausschusses könnte auch eine wei-
tere Ausdehnung der Sitzungstermine angedacht werden. Wie auch der Kultur-
ausschuss könnte der Verkehrsausschuss beispielsweise einmal im Quartal an-
gesetzt werden. 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat beschließt die Beibehaltung des Verkehrsausschusses. 
 

 
für 
18 

gegen 
7 Beschluss: 

Der Stadtrat beschließt die Beibehaltung des Verkehrsausschusses. 
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